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1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Stadt Vetschau/Spreewald  

für das Haushaltsjahr 2020/2021
Auf der Grundlage des § 68 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung vom 01.10.2020 folgende Nachtrags-
haushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Haushaltsplan

Mit dem Nachtragshaushalt werden:

§ 2 
Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finan-
zierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen erforderlich ist, bleibt für die Haushaltsjahre 2020 
und 2021 unverändert bei 0 €.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur 
Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlung für 
Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushalts-
jahren bleibt unverändert.

§ 4 
Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern, bleiben unverändert.

§ 5 
Wertgrenzen

Die Wertgrenzen gelten, sofern nicht anders angegeben, für 
die Haushaltsjahre 2020 und 2021.
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und 

Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher 
Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- 
und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln 
darzustellen sind, wird nicht geändert.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außer-
planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der 
vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung be-
dürfen, wird nicht geändert.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu er-
lassen ist, werden bei:
1. der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwar-

tenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für 
die Haushaltsjahre 2020 und 2021 auf 900.000 € an-
gehoben

und
2. bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Ein-

zelaufwendungen oder Einzelauszahlungen nicht 
geändert.

§ 6 
Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen
Keine Änderungen.

§ 7 
Bewirtschaftungsregeln

Keine Änderungen.

§ 8 
Stellenplan

Der als Anlage dem 1. Nachtrag zum Haushaltsplan beigefüg-
te geänderte Stellenplan wurde mit BV-StVV-119-20 beschlos-
sen und ist einzuhalten. Stellen mit einem KW-Vermerk sind 
bei Ausscheiden des Stelleninhabers nicht neu zu besetzen.

Vetschau/Spreewald, den 02.10.2020

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020/2021 wur-
de mit ihren Bestandteilen und Anlagen dem Landrat des 
Landkreises Oberspreewald-Lausitz als allgemeine untere 
Landesbehörde am 02.10.2020 vorgelegt. In die 1. Nach-
tragshaushaltssatzung mit ihren Bestandteilen und Anlagen 
kann jedermann Einsicht nehmen während der Sprechzeiten 
der Stadtverwaltung Vetschau/Spreewald, 03226 Vetschau/
Spreewald, Schlossstraße 10, Zimmer 303/304.
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Bekanntmachung  
der Stadt Vetschau/Spreewald  

für den OT Koßwig 
über die Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 (2) BauGB und  
Trägerbeteiligung nach § 4 (2) BauGB 

Entwurf des Bebauungsplanes  
„Photovoltaikanlagen Kahnsdorf“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/ 
Spreewald hat am 01.10.2020 den Entwurf des Bebauungs-
planes „Photovoltaikanlagen Kahnsdorf“ in der Fassung 
Juni 2020 beraten und den Entwurf- und Offenlagebeschluss 
gefasst. Die Begründung mit Umweltbericht wurde gebilligt.
Die Lage des Plangebietes und die Abgrenzung des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes ist der als Anlage bei-
gefügten Übersichtskarte zu entnehmen, welche Bestandteil 
der Bekanntmachung ist.
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Photovoltaikanlagen 
Kahnsdorf“ in der Fassung Juni 2020 einschließlich seiner 
Begründung mit Umweltbericht sowie den vorliegenden 
umweltbezogenen Informationen liegt im Zeitraum vom

11.11.2020 – 14.12.2020

in der Stadtverwaltung Vetschau/Spreewald (Fachbereich 
Bau, Sachgebiet Planung, Zimmer 302), 03226 Vetschau/
Spreewald, Schlossstraße 10 während folgender Dienststun-
den zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Montag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Dienstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr sowie
Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Aufgrund von eingeschränkten Sprechzeiten während der 
Corona-Pandemie wird um eine telefonische Anmeldung 
unter Tel.-Nr.: 035433 77761 gebeten. Die individuelle Termin-
vergabe erfolgt zu den üblichen Sprechzeiten.
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Hin-
weise, Bedenken und Anregungen zum Entwurf schriftlich 
oder nach telefonischer Terminvereinbarung während der 
Dienstzeiten zur Niederschrift vorgebracht werden.
Fragen zum Planentwurf können ebenfalls telefonisch unter 
Tel.-Nr.: 035433 77760 oder per E-Mail Bau@vetschau.com 
gestellt werden.
Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können gem. 
§ 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.
Ergänzend werden Unterlagen, die Gegenstand der öffent-
lichen Auslegung sind, während der Auslegungsfrist unter
https://stadt.vetschau.de/verwaltung-buergerservice/oef-
fentlichkeitsbeteiligung/
bereitgestellt:
Zusätzlich stehen diese Unterlagen während der Ausle-
gungsfrist im zentralen Landesportal unter den nachfolgen-
den Internetadressen zur Verfügung:
http://blp.brandenburg.de
http://bauleitplanung.brandenburg.de

Es wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt der zur Einsicht 
ausgelegten Unterlagen maßgeblich ist.

Ausgelegte umweltbezogene Informationen
Neben dem Umweltbericht als Teil der Begründung werden 
folgende wesentlichen Arten umweltbezogener Informatio-
nen öffentlich ausgelegt:
· Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (integriert im Um-

weltbericht)
· Integrierter Grünordnerischer Fachbeitrag (integriert im 

Umweltbericht)
· Stellungnahme des Landkreises vom 07.01.2020 zum Vor-

entwurf des B-Plans
· Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt vom 

09.12.2019 zum Vorentwurf des B-Plans
· Stellungnahme anerkannter Naturschutzverbände GbR 

vom 17.12.2019 zum Vorentwurf des B-Plans

In den o. a. ausgelegten Unterlagen sind die nachfolgenden 
umweltbezogenen Informationen enthalten.

Umweltbericht:
Im Umweltbericht sind, der Planungsebene entsprechend, 
die gesetzlichen Grundlagen zusammengefasst sowie auf 
der Basis der vorliegenden umweltbezogenen Informationen 
die Ausgangslage hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter be-
schrieben und bewertet. Ferner sind mögliche Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen dargelegt. Für die erheblich 
beeinträchtigten Schutzgüter sind im Umweltbericht die er-
forderlichen Ausgleichsmaßnahmen herausgearbeitet.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Der Artenschutzfachbeitrag enthält eine Potenzialanalyse für 
relevante Vogelarten und sonstige relevante Tierarten. Darü-
ber hinaus sind konkrete Bestandsuntersuchungen zur Feld-
lerche, Bluthänfling, Goldammer, Grauammer, Heidelerche, 
Neuntöter sowie die Ermittlung der Beeinträchtigung enthal-
ten. Ausgleichsmaßnahmen sowie Minderungs- und Vermei-
dungsmaßnahmen sind ermittelt und beschrieben worden.

Integrierter Grünordnerischer Fachbeitrag
Im integrierten grünordnerischen Fachbeitrag wird die Be-
wältigung der Eingriffsregelung nach dem BauGB (schutz-
gutbezogen) abgearbeitet.

Stellungnahme des Landkreises
Die Stellungnahme des Landkreises enthält fachliche In-
formationen und Hinweise zum vorliegenden Genehmi-
gungsbescheid der bestehenden Windkraftanlagen und 
deren Kompensationsmaßnahmen, die im Geltungsbe-
reich des B-Plans liegen. Die untere Naturschutzbehörde 
gibt Hinweise zur Abarbeitung der Eingriffsbewältigung 
und zum Inhalt des Umweltberichts sowie zum Umgang 
mit dem besonderen Artenschutz und zum Biotopschutz 
sowie zur Erforderlichkeit der Bestandserfassung und der 
Ermittlung von ggf. notwendigen Ausgleichs und CEF-
Maßnahmen. Aussagen zum Gehölzschutz sind ebenfalls 
enthalten. Seitens der unteren Denkmalpflege werden 
Aussagen zum Vorhandensein und Umgang mit Boden-
denkmalen getätigt. Weiterhin gibt die untere Wasserbe-
hörde Hinweise zur Niederschlagswasserentwässerung 
und Hinweise zur Problematik mit dem Grundwasser. Von 
der untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 
werden Hinweise zum Bergbau gegeben.

Stellungnahme Landesamt für Umwelt
Die Stellungnahme enthält Aussagen zum Immissionsschutz 
und zur Wasserwirtschaft.
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Geltungsbereich Bebauungsplan

Bekanntmachung der Stadt Vetschau/Spreewald für den OT 
Koßwig über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) 
BauGB und Trägerbeteiligung nach § 4 (2) BauGB

Entwurf zur 10. Änderung  
des Flächennutzungsplanes  

„Sonderbauflächen Photovoltaikanlagen 
Kahnsdorf“ der Stadt  
Vetschau/Spreewald

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/ 
Spreewald hat am 01.10.2020 den Entwurf der 10. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Sonderbauflächen Photovolta-
ikanlagen Kahnsdorf“ der Stadt Vetschau / Spreewald in der 
Fassung Juni 2020 beraten und den Entwurf- und Offenlage-
beschluss gefasst. Die Begründung wurde gebilligt.
Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB. Von einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. Gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB wird weiterhin von der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der 
Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Von einer Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. § 4c 
BauGB zur Überwachung (Monitoring) ist nicht anzuwenden.
Die Lage des Plangebietes und die Abgrenzung des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes ist der als Anlage bei-
gefügten Übersichtskarte zu entnehmen, welche Bestandteil 
der Bekanntmachung ist.
Der Entwurf der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Sonderbauflächen Photovoltaikanlagen Kahnsdorf“ der 
Stadt Vetschau / Spreewald in der Fassung Juni 2020 ein-
schließlich seiner Begründung liegt im Zeitraum vom

11.11.2020 – 14.12.2020
in der Stadtverwaltung Vetschau/Spreewald (Fachbereich 
Bau, Sachgebiet Planung, Zimmer 302), 03226 Vetschau/
Spreewald, Schlossstraße 10 während folgender Dienststun-
den zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Montag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Stellungnahme anerkannter Naturschutzverbände
Die Naturschutzverbände weisen auf die Notwendigkeit ei-
nes Umweltberichts hin und gibt Hinweise zur Abarbeitung 
der Eingriffsbewältigung und zum Inhalt des Umweltberichts 
sowie zum Umgang mit dem besonderen Artenschutz und 
zum Biotopschutz sowie zur Erforderlichkeit und Tiefe der 
Bestandserfassung und der Ermittlung von ggf. notwendi-
gen Ausgleichs und CEF-Maßnahmen. Für Ausgleichsmaß-
nahmen werden Hinweise gegeben.

Hinweis zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 
Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutz-
gesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergeb-
nis der Prüfung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: 
„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rah-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DS-
GVO)“, welches mit ausliegt.

Vetschau/Spreewald, den 16.10.2020

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Anlagen: Übersichtskarte
Geltungsbereich Plangebiet
Formblatt „Informationspflichten bei der Erhe-
bung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“

Übersichtsplan (Geltungsbereich rot markiert)
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Anlagen: Übersichtskarte
Geltungsbereich Plangebiet

Übersichtsplan (Geltungsbereich rot markiert)

Geltungsbereich Änderung FNP

Dienstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Mittwoch von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr sowie

Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Aufgrund von eingeschränkten Sprechzeiten während der 
Corona-Pandemie wird um eine telefonische Anmeldung un-
ter Tel.Nr.: 035433 777 61 gebeten. Die individuelle Termin-
vergabe erfolgt zu den üblichen Sprechzeiten.
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Hin-
weise, Bedenken und Anregungen zum Entwurf schriftlich 
oder nach telefonischer Terminvereinbarung während der 
Dienstzeiten zur Niederschrift vorgebracht werden.
Fragen zum Planentwurf können ebenfalls telefonisch unter 
Tel.Nr..: 035433 77761 oder per E-Mail FBBau@vetschau.com 
gestellt werden.
Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können 
gem. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans 
nicht von Bedeutung ist.
Vereinigungen im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes sind in einem Rechtsbehelfsver-
fahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend ge-
macht haben, aber hätten geltend machen können.
Ergänzend werden die Unterlagen, die Gegenstand der öf-
fentlichen Auslegung sind, während der Auslegungsfrist 
unter https://stadt.vetschau.de/verwaltung-buergerservice/
oeffentlichkeitsbeteiligung bereitgestellt:
Zusätzlich stehen diese Unterlagen während der Ausle-
gungsfrist im zentralen Landesportal unter den nachfolgen-
den Internetadressen zur Verfügung:
http://blp.brandenburg.de
http://bauleitplanung.brandenburg.de
Es wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt der zur Einsicht 
ausgelegten Unterlagen maßgeblich ist.
Hinweis zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e 
DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. So-
fern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: 
„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rah-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DS-
GVO)“, welches mit ausliegt.

Vetschau/Spreewald, den 20.10.2020

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt gem. § 
44 Abs. 4 BauGB, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Vetschau/Spreewald, 30.10.2020

Bengt Kanzler
Bürgermeister
Anlage: - Übersichtsplan

- Kartenausschnitt mit Geltungsbereich

Übersichtsplan

Geltungsbereich

Bekanntmachung der Stadt Vetschau/ 
Spreewald für den Ortsteil Koßwig

Satzung über den Bebauungsplan  
„Koßwig-Wohnen“ der Stadt  

Vetschau/Spreewald, OT Koßwig
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/
Spreewald hat auf ihrer öffentlichen Sitzung am 29.10.2020 
den Bebauungsplan mit der Bezeichnung „Koßwig-Wohnen“ 
in der Fassung vom Juli 2020 als Satzung beschlossen.
Der Geltungsbereich der Satzung ist im nachstehenden als 
Anlage beigefügten Kartenausschnitt dargestellt, welche Be-
standteil der Bekanntmachung ist.

Rechtsgrundlagen
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgK-
Verf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.2007 
(GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38]) sowie 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728)
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 
1728) bekannt gemacht.
Jedermann kann den Bebauungsplan und die dazugehöri-
ge Begründung am Sitz der Verwaltung Stadtverwaltung 
Vetschau/Spreewald (Fachbereich Bau, Sachgebiet Planung, 
Zimmer 302), 03226 Vetschau/Spreewald, Schlossstraße 10 
während der Dienstzeiten einsehen und über seinen Inhalt 
Auskunft verlangen.
Aufgrund von eingeschränkten Sprechzeiten während der 
Corona-Pandemie wird um eine telefonische Anmeldung un-
ter Tel.- Nr.: 035433 77760 gebeten. Die individuelle Termin-
vergabe erfolgt zu den üblichen Sprechzeiten.
Ergänzend wird der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der 
Begründung in das Internet eingestellt. Diese Unterlagen können 
jederzeit unter folgender Internetadresse eingesehen werden:
https://stadt.vetschau.de/verwaltung-buergerservice/oef-
fentlichkeitsbeteiligung
Zusätzlich stehen diese Unterlagen im zentralen Landespor-
tal unter den nachfolgenden Internetadressen zur Verfügung:
http://blp.brandenburg.de
http://bauleitplanung.brandenburg.de
Hinweis gemäß § 215 Abs. 1 BauGB
Für die Rechtswirksamkeit der Satzung unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans

3. nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Fehler
4. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 

Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung 
des die Verletzung oder den Mangel begründeten Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind.
Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 BauGB
Sind durch den Bebauungsplan die in den §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten, 
kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung ver-
langen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Er kann die Fälligkeit des 
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